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[18b]

Übersichtsplan Maßstab 1 : 10.000

Bebauungsplan Nr. 42/2022  "Wohnen Hundsberg
Süd"  im Ortsteil Holänderei der Stadt Torgelow
Stand: Satzung September 2025
Planverfasser: Planungsbüro Trautmann

ZEICHENERKLÄRUNG
I. Festsetzungen
1. Art und Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 

Allgemeine Wohngebiete i. V. m. textlicher Festset-WA § 4 BauNVO
zung Nr. 1 

SATZUNG DER STADT TORGELOW ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 42/2022
"Wohnen Hundsberg Süd" im Ortsteil Holländerei

PLANZEICHNUNG (TEIL A) M 1 : 500TEXT (TEIL B) 

III. Darstellungen ohne Normcharakter
Flurstücksgrenze
Flurstücksnummer

Bestandsgebäude mit Hausnummer

1 BauGB  

2. Bauweise, Baugrenzen

o § 22 Abs. 2 BauNVOoffene Bauweise  (in Nutzungsschablone unten rechts)

§ 23 BauNVOBaugrenze

§ 9 Abs. 1 Nr. 

3. Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Grundflächenzahl (in Nutzungsschablone zweite Zeile 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (in Nutzungs-
links)

schablone unten links)
§ 16 Abs. 2 Nr. 3 

§ 16 Abs. 2 Nr. 1 

Ein bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen 
an die Verkehrsflächen, hier Bereich ohne Ein- und
Ausfahrt

Straßenverkehrsfläche

ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig (in Nutzungs-
schablone zweite Zeile rechts)

BauNVO

BauNVO

2 BauGB 

11 BauGB 

8. Sonstige Planzeichen

§ 9 Abs. 7 BauGBGrenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung frei-
zuhalten sind, hier Waldabstand 

Umgrenzung von Schutzgebieten und
Schutzgebiete und Schutzobjekte:
SPA 12

NP

SPA

Naturpark, hier NP 6

II. Nachrichtliche Übernahmen § 9 Abs. 6 
  BauGB

||||
||||

|||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| ||||

|||
|

|||
|

||||||||||||||||||||||||||||||||

6. Grünflächen

öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung hier 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
15 BauGB 

Verkehrsgrün

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und § 9 Abs. 1 Nr. 
20 und 25 BauGB Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft
Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflan-
zungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Ge-
wässern

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b 
BauGB

Erhaltung:    Bäume 

5. Hauptversorgungsleitungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 

13 BauGB 
unterirdische Hauptversorgungsleitung hier 
20 kV-Stromleitung

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende § 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGBFlächen

Trinkwasserleitung

L2

4. Flächen für Versorgungsanlagen § 9 Abs. 1 Nr. 
12 BauGB 

Fläche für Versorgungsanlagen Zweckbestimmung 
hier Elektrizität

zurückzubauende Mittelspannungsstromleitung
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